
„Das Land muss überhaupt nicht ble-
chen. Erstmal müssen die Kommunen 
blechen“.
„Aber zu glauben, dass wir wie in ei-
nem eingefahrenen Gewohnheitsrecht 
für alles Mögliche Lehrerdeputate zur 
Verfügung gestellt haben, um Aufga-
ben zu machen, die originäre Aufga-
ben der Kommune sind, das kann unter 
den Verhältnissen eines dramatischen 
Lehrkräftemangels einfach nicht mehr 
so angehen.“ 
Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann bei der Landespressekonferenz 
am 04.04.23 (dpa)
Die Finanzierung der digitalen Inf-
rastruktur der Schulen und ihre Be-
treuung bleibt weiter ein Zankapfel 
zwischen dem Land und den Schul-
trägern, den Kreisen und Kommunen. 
Dabei geht es, wenn man die Berichte 
in den Medien verfolgt, vordergründig 
um digitale Geräte für die Lehrkräfte 
und Schülerinnen und Schüler. Bei den 
beruflichen Schulen, die in der öffent-
lichen Debatte selten vorkommen, 
geht es um die Erfüllung ihres (Aus-)
Bildungsauftrages.

Anrechnungsstunden für die Netzbe-
treuung werden eingefroren
Die aus dem Jahr 1998 stammende 
„vorläufige Regelung“ der Systembe-
treuung von Unterrichtscomputern 
(„IT-Anrechnung“) erlaubte es bisher 
den beruflichen Schulen, bei einer 
wachsenden Zahl an Endgeräten und 
dem entsprechend steigenden Betreu-
ungsaufwand mehr Anrechnungsstun-
den anzusetzen. Die Regierungsprä-
sidien genehmigten die zusätzlichen 
Anrechnungsstunden, wobei „keine 
lineare Fortschreibung des Erlasses“ 
(KM, 23.03.2018) erfolgen sollte. Doch 
jetzt werden sie vom Ministerium auf-
gefordert, keine weiteren Stunden 
mehr zuzulassen. Der Hintergrund ist, 
dass einerseits hunderte Deputate für 
die IT-Betreuung eingesetzt werden, 
andererseits der Lehrkräftemangel zu-
nimmt. Und oft haben die Lehrkräfte 
in der IT-Betreuung gerade die Fächer, 
bei denen der Mangel besonders hoch 
ist.
Die Aufgaben bleiben oder werden 
mehr
Herrn Kretschmanns Aussage „das 
kann unter den Verhältnissen eines 
dramatischen Lehrkräftemangels ein-

fach nicht mehr so angehen“ ist so 
verständlich, aber wo bleibt die Lö-
sung des Problems? Es ist zu befürch-
ten, dass das Deckeln der Anrech-
nungsstunden nur der erste Schritt hin 
zu ihrer Kürzung ist. Eine Einigung zwi-
schen Land und Schulträgern ist nicht 
in Sicht. Und auch wenn es zu einem 
Ergebnis kommt und die Kommunen 
mehr „blechen“, heißt das noch lange 
nicht, dass das dafür nötige Personal, 
wenn es nicht mehr Lehrkräfte sein 
sollen, zu finden ist oder dass die glei-
che hohe Qualität in der Betreuung 
wie bisher geleistet wird. Die fort-
schreitende Digitalisierung in der Aus-
bildung und der Berufswelt wird mehr 
Aufwand für die beruflichen Schulen 
bedeuten. Schon jetzt bleibt an vielen 
Standorten die Betreuung der in Coro-
na-Zeiten angeschafften Geräte in den 
Händen der Lehrkräfte.
Wie heraus aus der Zwickmühle?
Der Mangel an Lehrkräften wird sich 
in den nächsten Jahren verschärfen. 
Die „Baby Boomer“ gehen, an den 
Seminaren gibt es immer weniger Re-
ferendar*innen, um nur zwei Aspekte 
zu nennen. Notwendig ist eine klar 
strukturierte Einteilung der Aufgaben 
des Landes und der Schulträger und 
eine nachhaltig gesicherte Finanzie-
rung. Dabei sollten so viele Aufgaben 
wie möglich von nichtpädagogischem 
Personal übernommen werden, sei es 
Dienstleister, die Kreise, Städte oder 
besser noch „Digital Facility Mana-
ger“an den Schulen. Weiter gilt aber: 
Pädagogische Netzwerke müssen von 
Pädagog*innen betreut werden. Sonst 
funktioniert digitale Bildung nicht.  
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Schulgesetzänderung: 
Digitale Bildungsplatt-
form und digitaler 
Unterricht
Der Entwurf einer Änderung des 
Schulgesetzes geht in die Anhörung. 
Dabei geht es insbesondere um das 
Angebot einer digitalen Bildungsplatt-
form und Regelungen für den Einsatz 
digitaler Medien im Unterricht und di-
gitale Lehr- und Lernformen.
Digitale Bildungsplattform
Nach zwei gescheiterten Anläufen – 

„Ella“ und Microsoft Office 365 – soll 
die digitale Bildungsplattform endlich 
kommen. Dazu wird der rechtliche 
Rahmen durch eine Ergänzung des 
Schulgesetzes geschaffen. In § 115 a 
SchG werden die Rahmenbedingun-
gen für ihre Nutzung festgelegt und 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sowie zur Übermittlung perso-
nenbezogener Daten aus ASV-BW, die 
u.a. für die Einrichtung dienstlicher 
Mailadressen genutzt werden soll, 
rechtlich geregelt. Eine Rechtsverord-
nung, die Einsatz und Anwendung der 
Digitalen Bildungsplattform regeln soll, 
wird angekündigt.
Einsatz digitaler Medien und digitaler 
Lehr- und Lernformen
Hier will das Land den Einsatz digitaler 
Lehr- und Lernformen und die daten-
schutzrechtlichen Voraussetzungen 
für die Nutzung digitaler Medien ge-
setzlich regeln. Digitaler Unterricht, 
wie er bei Corona üblich war und auch 
weiterhin an den Schulen genutzt 
wird, kann dann den Präsenzunter-
richt ergänzen oder unter bestimmten 
Voraussetzungen auch ganz oder teil-
weise ersetzen. 
Ausdrücklich möchte das Land aber 
nicht Standards für die digitale Aus-
stattung der Schulen schaffen, deren 
Kosten die Schulträger dann tragen 
müssten.

Digitalisierung und Deputate

Wolfram Speck 
Kaufmännische Schule Nord Stuttgart

Natürlich, die Unterrichtsversorgung 
zu gewährleisten, ist oberstes Ziel und 
Auftrag unserer Ministerin und ihrer 
Mitarbeiter*innen im KM. Dafür hat 
man ein Sofortpaket aufgelegt, dass in 
Ansätzen richtige Impulse setzt: Schul-
leitungen werden entlastet, der Direkt-
einstieg wird erleichtert und die Quali-
fizierung von sog. Nicht-Erfüller*innen 
verbessert. 
Auch verzichtet dieses Paket auf die 
übelsten Daumenschrauben: Es gibt 
keine generelle Deputatsanhebungen 
und keine Erhöhung der Klassenteiler.

Das darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass wir in den nächsten Jahren 

– wie in vielen Bereichen der Wirtschaft 
– auch im Bildungssystem mit einem 
hohen Fachkräftemangel konfrontiert 
werden, dem wir nur mit einer erhöh-
ten Attraktivität unseres Berufs begeg-
nen können. Deswegen ist es völlig 
kontraproduktiv, die voraussetzungslo-
se Teilzeit und die Häufigkeit der Sab-
batjahre für Lehrkräfte einzuschränken 
und die Unterrichtsverpflichtung für 
Referendar*innen zu erhöhen, wie es 
das Maßnahmenpaket vorsieht! 

Außerdem fehlen in hohem Maße seit 
ihrer Kürzung die Anrechnungsstunden 
an den Schulen, um den Mehraufwand 
durch Verwaltungstätigkeiten abzufe-
dern, der ständig steigt und unter dem 
sehr viele Lehrkräfte leiden!
Wenn wir die Quote der Lehramtsan-
wärter*innen steigern wollen, müssen 
unsere Arbeitsbedingungen dringend 
verbessert werden, sonst werden wir 
immer noch mehr Studierende ver-
lieren, die sich nicht mehr für den 
Vorbereitungsdienst bewerben, das 
Referendariat abbrechen oder sich da-

nach nicht um eine Übernahme in den 
Schuldienst bemühen.
Dieser Entwicklung können wir nicht 
tatenlos zusehen! Es braucht dringend 
Verbesserungen statt Einschränkungen, 
mehr Ressourcen, großzügige Entfris-
tungen, Bezahlung der Sommerferien 
auch für Referendar*innen! Alles was 
die GEW seit Jahren fordert, muss 
schnell umgesetzt werden! Und ja, das 
kostet Geld – das allerdings in unserem 
Bildungssystem hervorragend inves-
tiert ist!

18 Maßnahmen des KM zur Gewährleistung der Unterrichtsversorgung

Ulf Politz  
Gebhard-Müller-Schule Biberach

Wolfram Speck 
Kaufmännische  

Schule Nord Stuttgart



Die Urteile sind grundsätzlicher Natur 
und beziehen sich nicht spezifisch auf 
Lehrkräfte. Sie sind beide eine Reakti-
on auf eine vierzigjährige Deregulie-
rung und Flexibilisierung der Arbeits-
zeit als Ausdruck einer neoliberalen 
Wirtschaftspolitik. Ein Kulminations-
punkt ist dabei die „Vertrauensarbeits-
zeit“. Hier wird abhängig Beschäftigten 
die Arbeitszeitzeit pauschal zugewie-
sen, ohne sie präzise zu erfassen und 
abzurechnen. Letztlich ist es Sache der 
Beschäftigten, die anfallenden Aufga-
ben in der zur Verfügung stehenden 
Arbeitszeit zu erledigen. 

Schutzfunktion
Die beiden Urteile betonen die Schutz-
funktion für die Beschäftigten, die eine 
Erfassung der Arbeitszeit hat. Im Kern 
geht es um zwei Aspekte:

• Abhängig Beschäftigte „verkaufen“ 
ihre Arbeitskraft und diese wird in 
Zeit gemessen. Vertrauensarbeitszeit-
modelle bzw. ein Verzicht auf Arbeits-
zeiterfassung bergen die Gefahr der 
unbezahlten Mehrarbeit, also einer 
versteckten Lohnkürzung.

• Unkontrollierte Mehrarbeit birgt die 
Gefahr der Mehr- oder Überlastung. 
Das BAG begründete sein Urteil mit 
dem Arbeitsschutzschutzgesetz und 
dem europäischen Recht, das zwin-
gend angewandt werden müsse.

Bundesarbeitsminister Heil hat mittler-
weile einen Gesetzesentwurf zur Um-
setzung vorgelegt, der zunächst nur für 
Tarifbeschäftigte gilt. Der EuGH bezieht 
sich in seinem Urteil auf Artikel 31 der 
Europäischen Grundrechtscharta, der 
allen Beschäftigten eine Begrenzung 
der Höchstarbeitszeit garantiert. Es 
gibt deshalb keinen sachlichen Grund, 
Beamt*innen oder Lehrkräfte von ei-
ner Arbeitszeiterfassung auszunehmen 

– außer der Tatsache, dass die öffentli-
chen Arbeitgeber auch weiterhin auf 
unbezahlte Mehrarbeit zurückgreifen 
wollen. 

Lehrkräftearbeitszeit und ihre Proble-
matik
Als Beamt*innen müssen Lehrkräfte 
durchschnittlich 41 Zeitstunden pro 
Woche arbeiten. Bei ca. 44 Arbeitswo-
chen (52 Kalenderwochen abzüglich 
6 Wochen Urlaub und ca. 2 Wochen 
Feiertage) ergeben sich so ca. 1800 
Zeitstunden im Jahr. Tatsächlich gibt es 
aber bislang kein Instrumentarium, um 
die Einhaltung der Soll-Arbeitszeit zu 
gewährleisten.
Diese Arbeitszeit wird aufgeteilt in

• den Unterricht. Bei 25 Deputatsstun-
den in ca. 38 Unterrichtswochen ent-

spricht dies 950 Unterrichtsstunden 
oder 712,5 Zeitstunden, ca. 40% der 
Jahresarbeitszeit. Dieser Teil der Ar-
beitszeit ist zeitlich festgelegt und kann 
selbstverständlich gemessen und ab-
gerechnet werden;

• den „nichtunterrichtlichen Teil“ 
der Arbeitszeit (alles andere). Dies 
entspricht dann 1091,5 Zeitstunden. 
Dieser Teil der Arbeitszeit wird den 
Lehrkräften faktisch als Vertrauensar-
beitszeit zugewiesen. 

Das „Deputatsstundenmodell“ stammt 
aus dem 19. Jahrhundert und birgt 
gravierende Probleme. Es unterstellt, 
dass die Arbeit von Lehrkräften letzt-
lich nur aus Unterricht und Vor- und 
Nachbereitung besteht. Tatsächlich ist 
Lehrkräftearbeit längst mehr. Alle Ar-
beitszeitstudien der vergangenen Jah-
re machen deutlich, dass Lehrkräfte im 
Durchschnitt mehr als die geforderten 
Soll-Zeitstunden im Jahr arbeiten und 
dass die Ausweitung primär im Bereich 
der sonstigen Tätigkeiten (also keines-
wegs beim Unterricht oder der Vor- 
und Nachbereitung) stattgefunden hat. 
Hier folgt das KM dem Prinzip: Wenn 
eine zusätzliche Aufgabe ansteht, dann 
muss sie gemacht werden, ohne dass 
sich der Arbeitgeber Gedanken dar-
über machen muss, woher die dafür 
notwendige Arbeitszeit kommt. An-
rechnungsstunden gleichen dies nur-

teilweise aus – sie sind zudem in den 
vergangenen Jahren gekürzt worden.

Diese Situation wird sich in den kom-
menden Jahren eher verschärfen. 
Einerseits wird, bedingt durch den 
Lehrkräftemangel, der Druck auf die 
Arbeitszeit zunehmen; andererseits 
will das KM z.B. die Schul- und Quali-
tätsentwicklung forcieren, was zwangs-
läufig Mehrarbeit im nichtunterricht-
lichen Bereich nach sich zieht. Eine 
wirksame Begrenzung der Arbeitszeit 
ist deshalb ein Gebot der Stunde!

Änderungen der Arbeitszeitregelung

Eine Arbeitszeiterfassung wird selbst-
verständlich Änderungen in der der-
zeitigen Arbeitszeitregelung bedeuten. 
Notwendig ist aber sachliche Debat-
te, Schreckensszenarien helfen nicht. 
Sinnvoll ist es, zunächst zu klären, was 
eine Arbeitszeiterfassung nicht (!) be-
deutet:
• Solange Unterricht in Unterrichts-
stunden organisiert wird, wird es die 
Festlegung eines Deputates innerhalb 
der Gesamtarbeitszeit geben müssen, 
um die Unterrichtsversorgung sicher-
zustellen.
• Es gibt keinen Zusammenhang zwi-
schen Arbeitszeiterfassung und einer 
Faktorisierung des Deputates (unter-
schiedliche Gewichtung von Deputats-
stunden nach Fächern oder Schulstu-
fen – das sogn. „Hamburger Modell“).

• Arbeitszeiterfassung bedeutet keine 
Präsenzpflicht an der Schule. Gerade 
nach Corona wurden Home-Office Mo-
delle auch in anderen Bereichen mas-
siv ausgeweitet.
• Arbeitszeiterfassung bedeutet kei-
ne zeitliche Festlegung auf bestimmte 
Tage etc. Flexible Modelle im Bereich 
des Nicht-Unterrichtes wären auch 
dann möglich. 
• Die Urteile verlangen eine Erfassung 
der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit, 
nicht der während dieser Arbeitszeit 
erledigten Aufgaben. Sie lassen inso-
weit auch eine Selbstauskunft zu, eine 
Leistungskontrolle ist nicht die Konse-
quenz. 
Notwendige Änderungen

An anderen Stellen gibt es allerdings 
Veränderungsbedarf. Dazu einige Hin-
weise, sie sind keine abschließende 
Auflistung.
• Durch eine Arbeitszeiterfassung 
kann Mehrarbeit nicht nur beim Un-
terricht (MAU) sondern auch im Be-
reich des „Nicht-Unterrichtes“ ent-
stehen. Deshalb sind Regelungen zur 
Abgeltung der Mehrarbeit (Zeit-Geld) 
notwendig. Bei einer Festlegung eines 
Jahresarbeitszeitskontos muss zwi-
schen flexiblen Arbeitszeiten im Rah-
men einer möglichen Jahresarbeitszeit 

(Zeitausgleich) und einer Abgeltung 
von tatsächlicher Mehrarbeit unter-
schieden werden.

• Eine Arbeitszeiterfassung bedeutet 
eine Begrenzung bzw. Einhaltung der 
Arbeitszeit und nicht automatisch eine 
Begrenzung der Aufgaben. Eine Defi-
nition der Aufgaben einer Lehrkraft ist 
deshalb nötig. 
• Eine mögliche Debatte über die Ef-
fizienz von Lehrkräftearbeit ist nicht 
zwingend, aber möglich. Eine solche 
Diskussion kann sinnvoll. sein. Einige 
Beispiele – auch nach Corona:

o Ba-Wü leistet sich deutsch-
landweit das aufwändigste Kor-
rekturverfahren beim Abitur. 
Während Corona ging das auch 
anders.
o Lehrerfortbildung: Mittlerwei-
le ist es akzeptiert, dass ein Teil 
der Fortbildungen auch digital 
stattfindet. Für viele bedeutet das 
eine Einsparung von Arbeitszeit 
(Fahrtzeiten).

• Die bisherige Regelung, dass die 
sechs Wochen Jahresurlaub pauschal 
mit den Ferien abgegolten werden, 
wäre nicht mehr haltbar. Lehrkräfte 
müssten dann, wie alle anderen Be-
schäftigten, ihren Urlaub einreichen 
bzw. festlegen. Damit würde eine kla-
rere Trennung zwischen Urlaub und 
unterrichtsfreier Zeit erfolgen. Dies 
kann auch dazu führen, der oft prakti-
zierten Verdichtung der Arbeitszeit in 
den Unterrichtswochen entgegenzu-
wirken.
• Eine Arbeitszeiterfassung verlangt 
nicht zwingend die Festlegung von täg-
lichen oder wöchentlichen Arbeitszei-
ten, eine Definition von Kernarbeitszei-
ten über den Unterricht hinaus ist aber 
durchaus sinnvoll, um z.b. eine Ver-
dichtung der Arbeitszeit in bestimmten 
Unterrichtswochen entgegenzuwirken.

Eine Arbeitszeiterfassung wird sicher-
lich zu großen Veränderungen führen 
und auch an der einen oder anderen 
Stelle Flexibilität einschränken. Aller-
dings sollte man sich keiner Illusion 
hingeben: Die bisherige Flexibilität 
nutzt vor allem dem Arbeitsgeber, weil 
er zusätzliche Aufgaben definieren 
kann, ohne sich Gedanken über die Ar-
beitszeit zu machen. Wäre dem nicht 
so, hätte das KM die bestehende Rege-
lung längst gekippt.
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Arbeitszeit von Lehrkräften - Erfassung der gesamten Arbeitszeit ist notwendig!
In zwei Urteilen haben der Europäische Gerichtshof (EuGH 2019) und das Bundesarbeitsgericht (BAG 2022) grundsätzlich eine Erfassung der  
gesamten Arbeitszeit verlangt. Wie wirken sich diese Urteile auf die Erfassung der Arbeitszeit von Lehrkräften aus? 

Michael Futterer 
Johann-Jakob-Widmann 

Schule  Heilbronn



Die Wahlen stehen im nächsten Schul-
jahr an, also trau dich ruhig. Nur wenn 
genügend Leute auf der Wahlliste 
stehen, angestellte und verbeamtete 
Lehrkräfte, hat man wirklich die Wahl. 
Wer wachen Auges durch die Schule 
geht, dem fallen vielleicht Dinge auf, 
die sie oder er gerne besser verstehen, 
verändern, verstärken, mitgestalten 
möchte. Als empathischer Mensch 
mit diplomatischem Talent, einer kri-
tischen Grundhaltung und der Veran-
lagung, Konflikten nicht aus dem Weg 
zu gehen, bist du die richtige Person im 
nächsten ÖPR. Keine Angst vor dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe, denn 
das „Ich weiß doch gar nicht, was man 
da tut“-Argument löst sich buchstäb-
lich in Wohlgefallen auf bei der nächs-
ten GEW-Personalräteschulung im 
Herbst 2023. Sie bereitet hervorragend 
auf die Aufgaben vor, sorgt für Kontak-
te und macht Spaß!
Der Personalrat handelt auf der Grund-
lage des Landespersonalvertretungs-
gesetzes, kurz LPVG. Seine Mitglieder 
sind zur vertrauensvollen Zusammen-
arbeit mit der Schulleitung verpflich-
tet, zum Wohle der Beschäftigten und 
dürfen wegen ihrer Tätigkeit weder 
begünstigt noch benachteiligt oder gar 
in der Ausübung behindert werden. 
Verschwiegenheit ist ein Muss! Soviel 
grob zu den Vorbedingungen. Doch 
was macht der Örtliche Personalrat an 
der Schule überhaupt?
In regelmäßigen Gesprächen mit der 
Schulleitung werden für Schule und 
Kollegium relevante Dinge bespro-
chen. Das kann ein anstehender Ge-
sundheitstag sein, die extreme Hitze 
in den Räumen und was man dagegen 
tun kann, der generelle Ablauf der GLK, 
die Stundenplan- und Deputatsgestal-
tung, aber auch einzelne Kolleg*innen, 
die sich gerade in einer schwierigen 
Situation befinden, was die Schullei-
tung vielleicht nicht auf dem Schirm 
hat. Wenn es um die Anordnung von 
Mehrarbeit geht, hat der Personalrat 
definitiv ein Wörtchen mitzureden und 
auch Fortbildungen  finden ohne Zu-
stimmung des Personalrats nicht statt. 
Bei Bewerbungsgesprächen sitzt der 
ÖPR ebenso am Tisch wie bei den Sit-
zungen des Arbeits- und Gesundheits-
ausschusses ASA, die Ausschreibungs-
texte für A12/A14-Stellen werden mit 
ihm abgestimmt. Besonders achtet er 
auf Kolleg*innen, die sich in Rekonva-
leszenz oder  in der Probezeit befinden 

oder aufgrund ihrer persönlichen, viel-
leicht familiär bedingten Lage im Schul-
alltag überfordert sind.
Na, wär‘ das was? In den Ferien bitte 
darüber nachdenken!
Der aktuelle ÖPR an der Schule sollte 
schon bald einen Wahlvorstand be-
stimmen. Als engagierte Kollegin, ak-
tiver Kollege, kann man sich hier ein-
bringen – und sich trotzdem auf die 
Wahlliste für den ÖPR setzen lassen. 
Zudem freuen wir uns über GEW-Mit-
glieder, die auf unserer Liste für den 
BPR und/oder HPR kandidieren; mehr 
Infos hast du per Mail erhalten oder 
frage deine GEW-Fraktion im BRP. Hier 
die Links zum Dabeisein in deinem Be-
zirk:

Jetzt sind wir dran!
Hohe Streikbereitschaft der Beschäftigten des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
(TVöD)
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Nach mehreren Tarifverhandlungen 
zwischen den Gewerkschaften und den 
Arbeitgebervertretern (Bund und Kom-
munen) und der tatkräftigen Unterstüt-
zung der Beschäftigten in mehreren 
Warnstreiks kamen die Beteiligten erst 
in der 4. Verhandlungsrunde zu einem 
Ergebnis für die Beschäftigten im TVöD, 
das sich sehen lassen kann. 

Zunächst legten die Arbeitgebervertre-
ter in der ersten Verhandlungsrunde 
kein Angebot vor. Deshalb zeigten in 
der zweiten Verhandlungsrunde die 
Kolleginnen und Kollegen in Warn-
streiks, wie ernst es ihnen mit ihrer 
Tarifforderung von 10,5 % mehr Gehalt 
war. Es folgten bundesweite Warn-
streiks vieler Beschäftigter, die sich 
z.B. am internationalen Frauentag von 
Nord nach Süd innerhalb der Republik 
ausbreiteten.

Kitas blieben geschlossen, da die Erzie-
her*innen auf der Straße für eine bes-
sere Bezahlung kämpften. Auch wenn 
die Arbeitgeberseite zunächst hart 
blieb und wie in Tarifverhandlungen 
üblich über leere Kassen klagte, ließen 
die Beschäftigten auch bei der dritten 
Verhandlungsrunde in ihrer Streikbe-
reitschaft nicht nach, sondern gingen 
nun erst recht auf die Straße. Beharr-
lich wiederholten sie ihre Forderungen, 
so dass nur eine Schlichtungskommis-
sion zu einem Ausweg führte. Dieser 
Schlichterspruch war die Grundlage 
für weitere Verhandlungen und führte 
letztlich zu einem guten Tarifergebnis. 

Einmalzahlung nur für Arbeitgebersei-
te vorteilhaft

In Zeiten steigender Preise für Mieten 
und Lebenserhaltungskosten sowie 
einer hohen Inflationsrate, wie sie in 
Deutschland schon lange nicht mehr 
zu sehen war, erreichten die Gewerk-
schaften durch ihren Abschluss eine 
steuer- und abgabenfreie Inflations-
ausgleichsprämie von insgesamt 3.000 
Euro. Ebenso werden ab dem 1. März 
2024 die Tabellenentgelte um 200 Euro 
(Sockelbetrag) und anschließend um 
5,5 % angehoben. Ebenfalls wurde ein 
Mindestbetrag für die Tabellensteige-
rung von 340 Euro vereinbart. Das wird 
vielen Beschäftigten des TVöD eine 
Anhebung ihres Gehalts von rund 10 % 
bringen.

Wäre in den kommenden Tarifverhand-
lungen die Forderung einer Inflations-
ausgleichsprämie für uns Beschäftigte 
im Tarifvertrag der Länder (TV-L) eben-
falls eine gute Idee? Auf den ersten 
Blick ist eine hohe Einmalzahlung von 
mehreren tausend Euro erst einmal 
reizvoll. So könnte man doch zunächst 
offene Rechnungen begleichen und 
vielleicht bleibt für den langersehnten 
Urlaub oder andere Investitionen noch 
etwas übrig. Doch was bleibt, wenn 
die Rechnungen bezahlt, der Urlaub 
vorbei ist bzw. die größeren Anschaf-

fungen getätigt sind? Reicht dann das 
Gehalt auch noch für die immer noch 
hohen Lebenserhaltungskosten?  Nein, 
der Betrag ist verpufft. Außerdem hat 
er auch keinen Einfluss auf unsere 
zukünftige Rente. Deshalb ist für uns 
Beschäftigte eine Erhöhung des Ta-
bellenentgelts um einen hohen Proz-
entwert nachhaltiger. Auch wenn die 
Arbeitgeberseite versuchen wird, uns 
mit einer hohen Einmalzahlung zu lo-
cken, sollten wir diese ablehnen. Eine 
Einmalzahlung belastet den Landes-
haushalt nur einmalig und ist deshalb 
nur für die Arbeitgeberseite vorteilhaft. 

Weiterer Fahrplan im TV-L

Weitere Stellschrauben zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen werden 
in den Tarifkommissionen der Gewerk-
schaften diskutiert und später als Tarif-
forderungen eingebracht. Die Diskussi-
onen über Forderungen werden in der 
GEW bereits im September 2023 star-
ten und dann bis Mitte Oktober 2023 
beschlossen werden. Aufbauend auf 
diesem Beschluss wird die erste Ver-
handlungsrunde des TV-L Ende Okto-
ber 2023 stattfinden, nachdem der be-
stehende Tarifvertrag gekündigt wurde. 
Für Anfang November 2023 ist die 
zweite und für Anfang Dezember 2023 
die dritte Verhandlungsrunde geplant. 

Beamte sind jetzt gefordert!

Von einem erfolgreichen Tarifabschluss 
profitieren auch die Beamt*innen, weil 
diese Abschlüsse in der Regel auf sie 
übertragen werden. Damit auch wir ei-
nen Erfolg wie die dem TVöD verzeich-
nen können, braucht es die Beteiligung 
und Unterstützung jedes Einzelnen, 
egal ob angestellt oder verbeamtet. Es 
genügt nicht mehr, dass vornehmlich 
Arbeitnehmer*innen auf Kundgebun-
gen anzutreffen sind. Auch Beamt*in-
nen sind aufgefordert, sich in ihrer un-
terrichtsfreien Zeit an Kundgebungen 
zu beteiligten.

Es liegt eine harte Aufgabe vor uns, die 
wir nur gemeinsam bewältigen können. 
Die Beschäftigten des TVöD haben es 
uns vorgemacht, wie wir ein gutes Tari-
fergebnis erreichen können.  

Lass dich doch mal aufstellen - Lust auf 
Personalrat?

Gabi Stork
Kaufmännische Schule 1 Stuttgart
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MITGLIEDER STELLEN SICH VOR
Das bin ich
Mein Name ist Gabriele Stork, an-
gestellte Lehrerin an der Kaufmän-
nischen Schule 1 in Stuttgart mit der 
Lehrbefähigung BWL / VWL.

In meiner Schule engagiere ich mich 
im Örtlichen Personalrat, zurzeit bin 
ich als Angestelltenvertreterin die 
stellvertretende Vorsitzende. 2019 
wurde ich in den Bezirkspersonalrat 
am RP Stuttgart gewählt, seitdem 
setze ich mich dort als stellvertre-
tende Vorsitzende und Vorstands-
mitglied des BPR für die Belange der 
Tarifbeschäftigten ein. 

In der GEW engagiere ich mich im 
Kreisvorstand Stuttgart, in der Lan-
despersonengruppe für Arbeitneh-
mer*innen sowie als Seminarbeauf-
tragte und Vertrauensfrau.

Darum bin ich in der GEW:
Als Mitglied des Ausbildungsperso-
nalrats am Seminar Karlsruhe stellte 
ich schnell fest, wie wichtig es ist, 
die eigenen Rechte zu kennen und 
eine starke Gemeinschaft im Rücken 
zu haben. Als Tarifbeschäftigte be-
merkte ich schnell, dass trotz glei-
cher Arbeit nicht alle gleich waren: 
Es gibt  teils gravierende Unterschie-
de gegenüber den Beamt*innen, 
etwa bei der Höhergruppierung, 
dem Zeitpunkt des Renteneintritts 
oder dem Gehaltsunterschied bei 
gleicher Arbeit und Leistung, um 
nur einige zu nennen.

In der GEW haben die Tarifbe-
schäftigten eine Stimme, denn sie 
kämpfen durch Streiks für Verbes-

serungen der Arbeitsbedingungen 
und Gehaltserhöhungen. Die GEW 
verhandelt bei den Tarifverhandlun-
gen direkt mit der Arbeitgeberseite, 
wenn es um bundesweite Regelun-
gen von Lehrkräften geht. Der Be-
amtenbund kann dies nicht.

Dafür setzte ich mich ein:
Nach vielen Jahren haben wir end-
lich die Bezahlung der Sommerfe-
rien für die befristet beschäftigten 
Lehrkräfte erreicht, unser Einsatz 
hat sich gelohnt! Die Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen vieler an-
gestellter Lehrkräfte bleiben unge-
recht: Vordienstzeiten werden nicht 
berücksichtigt, Zuschläge nicht ge-
währt, ausländische Abschlüsse 
nicht anerkannt, es fehlt an Weiter-
qualifikationen. Ich setze mich dafür 
ein, dass die Arbeitsbedingungen 
der angestellten Lehrkräfte gerech-
ter werden.

BERUFSSCHULINFO FÜR ALLE KOLLEG*INNEN | GEW BADEN-WÜRTTEMBERG

Gabi Stork

Zweijährige Berufsfachschule 

Ab dem kommenden Schuljahr gelten 
neue Bildungspläne in den Fächern 
Deutsch, Geschichte mit Gemein-
schaftskunde, Wirtschaftsgeografie 
und den in Profilfächern BFK und BPK 
der in der 2BFW für die Kaufleute. 
Für die 2BFW kommt nun das Lern-
feld erstmals in den Profilbereich. Im 
Lernfeld erweitern Schüler*innen in 
berufsnahen Handlungssituationen ihr 
Wissen und wenden es in komplexen 
Themenstellungen an. Neun Stunden 
sind für die Kaufleute für ihr Profil im 
Stundenplan reserviert.
Das Fach Deutsch wird zukünftig auch 
im zweiten Schuljahr dreistündig un-
terrichtet. Die minimale Anpassung 
des Bildungsplans, der erst 2019 über-
arbeitet wurde, erfüllt nun die Vorga-
ben des KMK-Bildungsstandards für ei-
nen Mittleren Bildungsabschluss.
Der Bildungsplan in GGK wurde ent-
staubt und den Bedürfnissen der he-
terogenen Schülerschaft in der zwei-
jährigen Berufsfachschule angepasst. 
In den Fokus rücken sowohl die Her-
kunft der Schüler*innen, wie auch De-
mokratie, Antisemitismus und Vielfalt 
in unserer Gesellschaft. Es bleibt genü-
gend Raum und Zeit, um auf aktuelle 
Strömungen eingehen zu können.
Zukünftig wird es möglich sein, Wirt-
schaftsgeografie in allen Richtungen 
der zweijährigen Berufsfachschule im 
Wahlpflichtbereich anzubieten. Wie 
kann man die Herausforderungen 

unserer Zeit meistern, etwa den Kli-
mawandel, die Globalisierung, wel-
che Gründe gibt es für Migration, der 
Umgang mit Ressourcen und die Städ-
teentwicklung sind als Schwerpunkte 
verankert. Besonders hervorzuheben 
ist hier die Flexibilität, mit der dieses 
Fach unterrichtet werden kann, ein- 
oder zweijährig, genauso wie ein- oder 
zweistündig ist möglich.
Ein zweiwöchiges Praktikum am Ende 
des 1. Schuljahres ist nun verpflich-
tend. Je nach örtlichen Gegebenheiten, 
setzt jede Schule diesen Praktikums-
block um. Die individuelle Förderung 
aus dem Wahlpflichtbereich heißt nun 
FiT - „Förderung im Team“. Insgesamt 
stehen im Wahlpflichtbereich ab dem 
Schuljahr 24/25 nur noch drei Stun-
den zu Verfügung. Hier wurde um eine 
Stunde gekürzt.
Es ist spannend, wie die Schüler*innen 
auf die neuen Ideen aus dem KM re-
agieren und wie die Neuerungen von 
den Kolleg*innen aufgenommen wer-
den.

Das Schulgelände konnte sich wie un-
ter einer Käseglocke sechseinhalb Wo-
chen regenerieren. Der Mikrokosmos 
konservierte sich in den Gebäudeteilen 
durch ein sich stetig ausdehnendes Va-
kuum. In der Holzwerkstatt riecht es 
nach gut getrocknetem Holz und etwas 
Maschinenöl, welches aus der Kreissä-
ge in einen Joghurtbecher tropft. Im 
Labor umfängt einen die klinisch-reine 
Atmosphäre einer Weltraumarbeits-
stätte, vor allem, weil die Spezialreini-
gungsfirma diesmal rechtzeitig vor Fe-
rienende ihre Arbeiten abgeschlossen 
hat. Im Klassenzimmer 2.20 trifft man 
auf den scharfen Geruch eines bioche-
mischen Experimentes, anscheinend 
hat dort jemand vor Ferienbeginn sein 
Leberkäsweckle geschickt und unbe-
merkt zwischen Tisch und Wand einge-
klemmt. 
Ganz still steht der Glas-und Betonwür-
fel in der tief stehenden September-
sonne. Nach sechswöchigem Dornrö-
schenschlaf durchdringen die Ersten 
mutig die abgeschlossene Biosphäre 

des Schulareals wie ein Ritterschwert 
die Rosenhecke.
Nehmen wir an, es ist der Freitag 
vor Schulbeginn, der halb leere Leh-
rerparkplatz  ist mit wenigen Autos 
belegt, diese tragen noch stolz die 
Überreste der letzten Autobahnfahrt, 
haben Salzränder von der Gischt und 
Harzflecken vom Stellplatz unter den 
Pinien an der Côte d’Azur. Drinnen ein 
buntes Sammelsurium an Luftmatrat-
zen, Colaflaschen und Sonnenmilchtu-
ben. Aus den weit geöffneten Fenstern 
des Lehrkräftezimmers hört man die 
Wiedersehensfreude nach der langen 
Trennung. 43 der 125 Kolleg*innen  
wetteifern in ihrem liebsten Fachgebiet 

- der Urlaubsnach- und -vorbereitung. 
Gerade aus Kroatien kommend, die 
Vorzüge eines italienischen Weinguts 
im Herbst lobend und die Brücken-
tage im nächsten Frühjahr geschickt 
für Radausflüge in die Pfalz oder ein 
langes Wochenende in Paris nutzend. 
Gespräche, die die Ernsthaftigkeit des 
Gebäudes nur erahnen lassen: „… ge-

orgischer Wein löst jede Verspannung 
im Nu!“, „… dann hat der Typ am Ge-
päckband gesagt, dass man sich im Suk 
von Kopf bis Fuß einkleiden könne und 
man seinen Koffer gar nicht vermissen 
würde, da war aber das Ladekabel für 
mein Smartphone drin…“, „… diesmal 
waren die Kinder vier Wochen auf ei-
ner Jugendfreizeit und Jennifer und ich 
sind einfach zu Hause geblieben, es 
war so ruhig!“, „… nie wieder auf Safari 
in Namibia in den Sommerferien, ich 
bin fast erfroren.“ Und inmitten dieser 
Geräuschkulisse die gerade dem Refe-
rendariat Entwachsenen, die um 10:30 
Uhr ihre Vereidigung hatten und bis zur 
GLK um 16 Uhr still die Zeit überbrü-
cken. 
Allmählich wagen sich Vereinzelte an 
ihre Postfächer, bzw. versuchen sich 
alphabetisch zu orientieren und ihren 
Namen an einem neuen Ort in der Fä-
cherwand zu identifizieren. Normaler-
weise befindet sich in jedem Fach ein 
bunter Papierberg mit Informationen, 
zur Kenntnis zu Nehmendem, Abzu-

hakendem, Weiterzuleitendem, Ab-
zuheftendem, zu Kopierendem. Doch 
diesmal liegt in jedem Fach nur ein 
heller Gegenstand, etwas größer als 
ein USB-Stick, mit dem Aussehen ei-
nes Tamagotchis. Es wird geraunt, dass 
die richtige Info, was es damit auf sich 
habe, in der GLK verkündet würde. 
Aber wie immer ist der Flurfunk schnel-
ler, es wurde in den Ferien ein Zugang 
zu d’Phönix eingerichtet, von nun an 
sollte jede Kommunikation schneller, 
gezielter und reibungsverlustarmer 
den Lehrköper erreichen. Alles, was 
sonst auf tote Bäume gedruckt wurde, 
findet sich jetzt in der Cloud, die man 
mit dem hellgrauen Tamagotchi-Token 
öffnet.
Nicht wenige der vorab informierten 
Lehrerinnen und Lehrer wäre am liebs-
ten wieder in den Flieger gestiegen 
und hätte sich mit georgischem Wein 
im Reisegepäck und ihren Kindern in 
Namibia ein Winterquartier gesucht. 

Der Schulkosmos erwacht nach den Sommerferien - Wake me up, when September…

GLOSSE

Neuigkeiten aus der Mittelstufe - das KM hat die zweijährige Berufsfachschule weiter-
entwickelt und neue Bildungspläne für einige Fächer erstellen lassen, die 2023/24 in 
Kraft treten.

Kai Otulak 
Berufliche Schule  

Rottenburg

Kai Otulak 
Berufliche Schule Rottenburg




